
Kosten im Zusammenhang mit dem 
Gefahrenhundegesetz (GefHG) v. 28.01.05 

 

Amtshandlung Kosten / 
Gebühren 

Erteilung einer Erlaubnis für die Haltung eines "gefährlichen" 
Hundes* 

100,00 € 
 

zum Führen eines "gefährlichen" Hundes* 75,00 € 

Führungszeugnis gem. §30 V BZRG (§6 II - Zuverlässigkeit)** 13,00 € 

Hundeführerschein (§8 - Sachkundenachweis) ca. 86,00 € 

Mikrochip ca. 35,00 € 

  

Wesenstest ca. 350,00 € 

Befreiung von der Maulkorbpflicht (§ 10) 20,00 € 

  

Anerkennung v. Entscheidungen u. Bescheinigung anderer 
Länder (§14) 

20,00 € 
 

 
*   allg. Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren 
** Justizverwaltungskostenordnung 

 
 
Des Weiteren müssen Besitzer der so genannten Gefahrenhunde mindestens 18 Jahre alt sein und 
dies durch die Vorlage ihres Personalausweises bestätigen. 
 
 
Ein Hundeführerschein kann bei folgenden Tierärzten erworben werden: 
Frau Dr. Thissen   in Itzehoe,      04821/ 86582 
Frau Dr. Lubenow in Itzehoe,      04821/ 73074 
Frau Dr. Nehring   in Glückstadt, 04124/ 3303 
 
 
Sollte das Interesse daran bestehen seinen Gefahrenhund vom Maulkorb zu befreien, muss ein 
Wesenstest durchgeführt werden.  
Dieser kann bei Frau Dr. Thissen in Itzehoe und bei Frau Dr. Lubenow in Itzehoe, oder aber bei den 
Hundeschulen Klüppelberg in Hohenlockstedt  und "Cape Canis" in Borsfleth durchgeführt werden. 
 
 
Frau Dr. Thissen,   Lehmwohldstraße 35a,  25524 Itzehoe,   04821/ 86582 
Frau Dr. Lubenow,   Edendorfer Straße 27,  25524 Itzehoe,   04821/ 73074 
Hundeschule Klüppelberg, Bücken 2,   25551 Hohenlockstedt,  04826/ 2902 
Hundeschule "Cape Canis",  Ploogkamp 8,   25376 Borsfleth,  04824/ 400990 
 
 
Die so genannten Gefahrenhunde sollten an einer maximal 2 Meter langen Leine geführt werden und 
ein hellblaues Halsband tragen.  
Bei weiteren Fragen kann Frau Thiem vom Ordnungsamt Itzehoe (Tel.: 04821/ 603247) mit einigen 
Informationen zu diesem Thema. 
 
 


